
Neue Justiz 9/81 391
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Mit der Durchsetzung der Beschlüsse des X. Parteitages der 
SED ist die DDR in einen neuen Abschnitt bei der Ver
wirklichung des Programms der Partei der Arbeiterklasse 
eingetreten. Die sozialistische Revolution in unserem Land 
wird zielstrebig als Prozeß tiefgreifender Wandlungen in 
allen Bereichen unseres gesellschaftlichen Lebens fortge
führt. In diesem Prozeß erfolgt die weitere Verwirklichung 
der Hauptaufgabe in den achtziger Jahren unter veränder
ten Reproduktionsbedingungen, zugespitzter Klassenaus
einandersetzung und höheren außenwirtschaftlichen Bela
stungen.

Das sind Ziele und Aufgaben, die von jedem hohe Be
wußtheit und Aktivität verlangen. Damit erhöhen sich die 
Anforderungen an die Qualität und Wirksamkeit der poli
tisch-ideologischen Arbeit.1 Das gilt auch für die Rechts
erziehung und Rechtspropaganda; denn „je verantwor
tungsbewußter die Bürger ihre gesetzlichen Pflichten ge
genüber der Gesellschaft erfüllen und je gewissenhafter 
ihre Rechte gewahrt werden, um so mehr werden Ehrlich
keit und Verantwortungsbewußtsein gefördert, Geborgen
heit geschaffen und Leistung stimuliert“ .2

Stabile Grundlagen für die künftige Arbeit

Mit der Erfüllung der Beschlüsse des IX. Parteitages der 
SED, die durch den Beschluß des Politbüros des Zentral
komitees der SED vom 18. Mai 1977 über „Die weiteren 
Aufgaben der politischen Massenarbeit der Partei“ nach
haltig beeinflußt wurde, sind Rechtserziehung und Rechts
propaganda aktueller, offensiver, problemreicher, inter
essanter und damit überzeugender geworden. Sie erreich
ten in der ^Bewegung für vorbildliche Ordnung, Disziplin 
und Sicherheit, bei öffentlichen Diskussionen der Ent
würfe bedeutender Gesetze, in Massenmedien, in populär
wissenschaftlichen Veröffentlichungen und Veranstaltun
gen sowie bei Verhandlungen der Gerichte vor erweiterter 
Öffentlichkeit und in Verfahrensauswertungen erhebliche 
Massenwirksamkeit. Viele Fragen zum Recht, die die Bür
ger bewegen, wurden aufgegriffen und beantwortet.

Insgesamt trugen Rechtserziehung und Rechtspropa
ganda als wichtiger Bestandteil der von der Partei der 
Arbeiterklasse geführten politisch-ideologischen Arbeit 
dazu bei, daß sich die Bürger zunehmend stärker für die 
Durchsetzung der sozialistischen Gesetzlichkeit, von Ord
nung, Disziplin und Sicherheit in Betrieben und Arbeits
kollektiven, in Einrichtungen und Wohngebieten einsetzen. 
Bei den Bürgern vertiefte sich das Gefühl von Sicherheit 
und Geborgenheit und gleichzeitig verstärkte sich ihr Be
dürfnis nach hoher Ordnung und Sicherheit sowie nach 
exakteren Rechtskenntnissen. Schrittweise bildet sich ein 
System der Rechtserziehung und Rechtspropaganda in al
len gesellschaftlichen Bereichen heraus. Rechtserziehung 
und Rechtspropaganda wurden im wachsenden Maße
— als Faktor zur allseitigen Planerfüllung und zur Ver

meidung von Verlusten am sozialistischen Eigentum ge
nutzt,

— in die Leitungstätigkeit und die tägliche Arbeit der 
Kollektive der Werktätigen einbezogen,

— Bestandteil der kommunistischen Erziehung und Bil
dung der jungen Generation und

— Gegenstand von Forschung und Lehre.
Ausgehend von einer breiten Verallgemeinerung guter 

Erfahrungen der letzten Jahre und unter Nutzung be
währter Formen und Methoden der Rechtserziehung und 
Rechtspropaganda geht es zur weiteren Erhöhung der Qua
lität und Wirksamkeit dieser Tätigkeit entsprechend den 
neuen Bedingungen und Erfordernissen, wie sie auf dem 
X. Parteitag der SED herausgearbeitet wurden, insbeson
dere um
— die Vertiefung des weltanschaulichen Gehalts der 

Rechtspropaganda;
— die weitere Ausarbeitung der inhaltlichen Hauptrich

tungen und die weitere Profilierung der zentralen 
Schwerpunkte der Rechtserläuterung;

— die Weiterentwicklung der Methodik der Rechtspropa
ganda;

— die weitere Qualifizierung der Leitung, Planung und 
Koordinierung der Rechtspropaganda.
Hierzu sollen im folgenden einige Überlegungen vor

getragen werden.

Marxistisch-leninistische Staats- und Rechtslehre 
tiefgründig propagieren

Die grundlegenden Aufgaben, die von der Arbeiterklasse 
als produzierende und machtausübende Klasse und ihrer 
Partei ausgehend von den Beschlüssen des X. Parteitages 
in den nächsten Jahren mit Hilfe des sozialistischen Rechts 
zu lösen sind, bestimmen den Inhalt der Rechtspropaganda 
und sind Maßstab ihrer Bewertung. Die gesetzmäßig wach
sende Bedeutung und der Stellenwert, den Recht und Ge
setzlichkeit in der sozialistischen Gesellschaft objektiv be
sitzen, müssen stärker ins Bewußtsein der Öffentlichkeit 
gehoben werden. Dabei ist die Vertiefung des weltan
schaulichen Gehalts der Rechtspropaganda eine ständige 
Aufgabe. Sie umfaßt die populärwissenschaftliche, über
zeugende, gegnerische Argumente zerschlagende Vermitt
lung von Grundpositionen der marxistisch-leninistischen 
Staats- und Rechtslehre, insbesondere zur Lehre von der 
Diktatur des Proletariats und ihrer Anwendung auf die 
konkreten Bedingungen in der DDR, zu den Grundrechten 
und Grundpflichten der Bürger im sozialistischen Staat 
und zu anderen entscheidenden Kategorien des sozialisti
schen Rechts ausgehend von seinem Klassencharakter.

In diesem Zusammenhang ist für die inhaltliche Ge
staltung der Rechtspropaganda auch ein wichtiges metho
disches Problem zu berücksichtigen: Das sozialistische 
Rechtsbewußtsein existiert als Teil des sozialistischen Be
wußtseins. Das bedeutet einerseits, daß das Rechtsbewußt
sein in Wechselwirkung mit anderen Bewußtseinsformen, 
so dem politischen Bewußtsein (Staatsbewußtsein), dem 
Moralbewußtsein usw. steht, und andererseits, daß bei der 
Handlungsregulation das sozialistische Bewußtsein mehr 
oder weniger als Gesamtgebilde wirkt; rechtmäßiges oder 
rechtswidriges Handeln wird nicht allein vom Rechtsbe
wußtsein gesteuert


